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CHECKLISTE: 
STROMANSCHLUSS

VOR ANGEBOTSERSTELLUNG

	{ Wurde ein Elektroinstallations-Unternehmen bzw. eine Firma für 
die Elektro-Planung ausgewählt und beauftragt?

	{ Ist die gewünschte elektrische Anschlussleistung für die 
Verbrauchs- und Erzeugungseinrichtungen (z.B. Photovoltaik
anlage) festgelegt?

	{ Sind Sonderverbrauchseinrichtungen wie z.B. Wärmepumpen 
oder E-Ladeinfrastruktur geplant?

	{ Wird Baustrom benötigt?

	{ Ist ein eigener Baustromverteiler vorhanden oder soll die 
Energienetze Steiermark einen zur Verfügung stellen?

	{ Wer soll die Grabarbeiten für die Kabelverlegung erledigen?

NACH ERHALT DES ANGEBOTS 
FÜR DEN HAUSANSCHLUSS

	{ Ist die Grundstücksbenützung für die Kabelverlegung mit den 
betroffenen Eigentümer:innen geklärt?

	{ Wurde ein Energielieferant gewählt?

	{ Ist die Beauftragung des Netzzutrittes erfolgt?

	{ Ab wann wird Baustrom benötigt?

NACH DER BEAUFTRAGUNG

	{ Wurde ein Termin für die Herstellung des Netzanschlusses bzw. des 
Baustromes vereinbart?

VOR DER HERSTELLUNG  
DES BAUSTROMES

	{ Sollte der Baustromverteiler beigestellt werden:  
Wurde für die Inbetriebnahme ein Elektriker/eine Elektrikerin 
organisiert?

VOR DER HERSTELLUNG 
DES HAUSANSCHLUSSES

	{ Wurde die Fertigstellungsmeldung durch ein Elektroinstallations-
Unternehmen zur Bestätigung, dass die Verbrauchsanlage 
einschaltbereit ist, erledigt?

	{ Ist ein Termin für die Herstellung des Netzanschlusses vereinbart 
worden?

	{ Wurde die Anwesenheit des Elektroinstallations-Unternehmens bzw. 
der Baufirma für die Herstellung der Hauseinführung organisiert?

	{ Inbetriebnahme Ihres Hausanschlusses
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